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(54) Crimpkralle eines elektrischen Kontaktelements

(57) Crimpkralle eines elektrischen Kontaktele-
ments aus einem Blechstanzteil mit einer langgestreck-
ten Bodenplatte (6), an deren Längskanten (8) minde-
stens jeweils ein Krallenarm (12) angebunden ist und
die Krallenarme (12) sich diagonal gegenüberliegend
angeordnet sind, wobei die Bodenplatte (6) zwischen
den Krallenarmen (12) einen sich in Längsrichtung der
Bodenplatte (6) erstreckenden Wulst (14) mit Querrillen
(15) aufweist und die Querrillen (15) jeweils einem Kral-
lenarm (12) gegenüberliegend angeordnet sind, wobei

die Rillen (15) in Richtung des jeweiligen Krallenarms
(12) von einem Zenitbereich (21) ausgehend eine kon-
vexe Zylinderbogenfläche (22) und im Anschluß daran
eine konvexe, schräg und steil zur Oberfläche der Bo-
denplatte (6) abfallende Fläche (23) aufweisen, wobei
die Fläche (23) derart ausgebildet und angeordnet ist,
daß sie eine Selbsthemmung des eingerollten Krallen-
arms (12) gegen ein Öffnen des eingerollten Krallen-
armbogens erzeugt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Crimpkralle eines
elektrischen Kontaktelements aus einem Blechstanzteil
zum Crimpen eines elektrischen Flachbandflachleiters
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Flachbandflachleiter, auch Flachleiter, Flach-
kabel, Folienleiter oder Bandkabel genannt, weisen in
der Regel mehrere im Abstand voneinander parallel ne-
beneinander angeordnete, relativ dünne bandförmige
metallische Leiterbahnen auf, die in einem Isolierstoff-
materialband voneinander elektrisch isoliert eingebettet
sind. Dabei können die Leiterbahnen oberflächlich oder
im Innern des Isolierstoffmaterialbandes angeordnet
sein.
[0003] Die Erfindung befaßt sich mit der elektrischen
Kontaktierung der Leiterbahnen derartiger Flachband-
flachleiter.
[0004] Aus der DE 25 00 556 C2 ist eine Crimpkralle
eines elektrischen Kontaktelements bekannt, deren
Krallenarme das Isolierstoffmaterial durchdringen, die
Längskanten des Flachleiters umgreifen und gegen ei-
ne Querrillen aufweisende Längswölbung des Bodens
der Crimpkralle eingerollt sind, wobei sie den ebenfalls
eingerollten Längskantenbereich umgeben. Dabei ist in
einem Bogenbereich eine flächige Kontaktierung zwi-
schen der bogenförmigen Innenfläche des jeweiligen
eingerollten Krallenarms und der Unterseite des einge-
rollten, vom Isolierstoff beim Crimpen befreiten Längs-
kantenbereich bewirkt. Zudem durchdringen die Spit-
zenbereiche der Krallenarme den Flachleiter und ge-
währleisten jeweils eine zweite Kontaktstelle (DE 25 00
556 C2, Fig. 3). Diese bekannte Crimpkralle erfordert
hohe Crimpkräfte insbesondere für das Durchdringen
des Flachleiters. Außerdem können Rückstellkräfte, die
nach dem Einrollen der Crimpkralle auftreten, ein Zu-
rückfedern der Krallenarme bewirken, mit dem Ergeb-
nis, daß die Durchdringungskontaktierung und/oder die
flächige Kontaktierung beeinträchtigt werden. Eine gas-
dichte Kontaktierung ist auf diese Weise dauerhaft nicht
erreichbar.
[0005] Aus der US-PS 5,137,468 Fig. 5 bis 7 ist eine
gleiche Crimpkralle bekannt, die aber derart eingerollt
ist, daß die bogenförmige Außenfläche der eingerollten
Spitzenbereiche der Krallenarme die Oberseite des
Längskantenbereichs des Flachleiters kontaktieren,
wobei die Spitzen der Krallenarme beim Crimpen Iso-
lierstoffmaterial vom Flachleiter abgeschabt haben. Da-
bei wird der Flachbandleiter mit dem konvexen Bogen
des jeweiligen Krallenarms gegen den auf dem konve-
xen Bogen der Bodenwölbung im Querrillenbereich ab-
gestützten Flachleiter gedrückt. Aus dieser Konfigurati-
on der Crimpkralle resultieren punktförmige Kontakt-
stellen, die - nach der Lehre der Druckschrift - im Mas-
senproduktionsprozeß nicht ausreichend sicher ausge-
führt werden können.
[0006] Demgemäß befaßt sich der Gegenstand der
US-PS 5,137,468 mit einer Verbesserung der ebenfalls

bekannten flächigen Kontaktierung der Oberseite des
Längskantenbereichs des Flachleiters. Gemäß Fig. 3
der Druckschrift ist jeweils die konvexe Außenfläche
des Endbereichs der eingerollten Krallenarme einem
konkaven Bogenbereich gleichen Radius einer sich nur
bis zur Quermitte der Längswölbung erstreckenden
Querrille gegenüberliegend angeordnet, wobei dazwi-
schen der Flachleiter zur elektrischen Kontaktierung
eingespannt ist. Nachteilig bei dieser Kontaktierung ist
ebenfalls, daß die Krallenarme nach dem Crimpvorgang
auf einer Kreisbahn ungehindert zurückfedern können
und sich dabei die Kontaktstelle öffnet, wodurch die
Kontaktierung mit dem Flachleiter gestört oder sogar
aufgehoben sein kann. In der Druckschrift ist zwar er-
wähnt, daß die Bögen nicht konzentrisch sein müssen
und daß der Bogen einer Rille aus mehreren unter-
schiedlichen Radien bestehen kann, warum dies sein
kann, wird nicht angegeben. Die Spitze der Crimpkralle
muß punktgenau den Übergangsbereich in dem konka-
ven Bogenbereich treffen. Bereits kleinste Toleranzen,
die es im Fertigungsprozeß immer gibt, können die Kon-
taktierung komplett verhindern.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist, eine Crimpkralle
zum Crimpen eines Flachbandflachleiters zu schaffen,
deren Kontaktierung nicht durch Rückstellkräfte beein-
trächtigt werden kann.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung werden in den Unteransprüchen gekenn-
zeichnet. Anhand der Zeichnung wird die Erfindung im
folgenden beispielhaft näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 perspektivisch eine Draufsicht auf eine erste
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Crimpkralle, bei der die Krallenarme der ei-
nen Seite nicht eingezeichnet sind;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Crimpkralle nach
Fig. 1 im Querrillenbereich;

Fig. 3 perspektivisch eine Draufsicht auf eine wei-
tere Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Crimpkralle, bei der die Krallenarme
der einen Seite ebenfalls nicht eingezeichnet
sind;

Fig. 4 einen Querschnitt durch die Crimpkralle nach
Fig. 3 im Querrillenbereich;

Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine dritte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Crimp-
kralle;

Fig. 6 eine perspektivische Draufsicht auf ein elek-
trisches Kontaktelement mit einer erfin-
dungsgemäßen Crimpkralle.

Fig. 7 einen Querschnitt durch eine eingerollte Cr-

1 2



EP 1 603 194 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

impkralle mit Flachbandflachleiter, Kontaktie-
rung auf Kupferfreifläche gegenüber einer er-
sten Schrägen in der Crimpkralle;

Fig. 8 einen Querschnitt durch eine eingerollte Cr-
impkralle mit Flachbandflachleiter, Kontaktie-
rung auf Kupferfreifläche gegenüber einer
zweiten Schrägfläche in der Crimpkralle;

Fig. 9 schematisch eine Crimpkralle für Flachband-
flachleiter ohne Kupferfreifläche;

Fig. 10 perspektivisch eine erfindungsgemäße Cr-
impkralle mit einem anderen Kontaktbereich
2.

[0009] Ein elektrisches Kontaktelement aus einem
Blechstanzteil weist in der Regel einen Kontaktbereich
2 und einen Crimpbereich 3 auf, die über einen Über-
gangsbereich 4 miteinander einteilig in Verbindung ste-
hen (Fig. 6). Die Raumform des Kontaktbereichs 4 kann
beliebig sein, weshalb sie im Rahmen der Beschreibung
der vorliegenden Erfindung unberücksichtigt bleibt.
[0010] Der Crimpbereich 3 weist eine Crimpkralle 5
auf, die zum Crimpen eines Flachbandflachleiters 27
ausgebildet ist.
[0011] Die Crimpkralle 5 besteht aus einer im wesent-
lichen langgestreckten ebenen Bodenplatte 6 mit den
Längskanten 7 und 8, einer freien Endkante 9 sowie ei-
ner Oberfläche 10 und einer Unterfläche 11.
[0012] An die Längskanten 7, 8 sind etwa rechtwinklig
abgewinkelte, über die Oberfläche 10 überstehende
Krallenarme 12 angebunden. Die Krallenarme 12 an
beiden Längskanten 7, 8 sind in Querrichtung der Bo-
denplatte 6 nicht sich gegenüberliegend, sondern dia-
gonal versetzt angeordnet.
[0013] Die Crimpkralle nach Fig. 6 weist z.B. an der
einen Längskante 7 zwei Krallenarme 12 und an der an-
deren Längskante 8 drei Krallenarme 12 jeweils in einer
Längsreihe auf. In jeder Reihe ist jeweils zwischen zwei
Krallenarmen 12 eine Lücke 13 vorgesehen. Einer Lük-
ke 13 gegenüberliegend ist an der anderen Längskante
jeweils ein Krallenarm 12 angebunden. Die Anzahl der
Krallenarme 12 und der Lücken 13 ist wählbar; im ein-
fachsten Fall reichen zwei sich diagonal gegenüberlie-
gende Krallenarme 12 aus. Die Krallenarme 12 haben
eine Zungenform und laufen in einem abgerundeten
Spitzenbereich 16 aus, der zweckmäßigerweise keilför-
mig dünner geprägt ist mit einer zum freien Ende hin
abgeschrägten ebenen Außenfläche. Aus der etwa drei-
eckförmigen Zungenform der Krallenarme 12 resultie-
ren in etwa V-förmige bis U-förmige Lükken 13, so daß
die Lücken 13 in etwa die Negativform der Krallenarme
12 aufweisen.
[0014] In der Quermitte der Bodenplatte 6 ist zwi-
schen den Krallenarmen 12 ein sich in Längsrichtung
der Bodenplatte 6 erstreckender, über die Oberfläche
10 überstehender Wulst 14 angeordnet, der z.B. von der

Unterseite der Bodenplatte 6 nach oben durchgedrückt
sein kann. Im Wulst 14 sind Querrillen 15 eingeformt,
die jeweils einem Krallenarm 12 in Querrichtung der Bo-
denplatte 6 gegenüberliegend positioniert sind. Die
Breite der Rillen 15 entspricht etwa der Breite des Spit-
zenbereichs 16 eines Krallenarms 12.
[0015] Wesentlich ist die Raumform des Wulstes 14
und der Rillen 15 in Querrichtung der Bodenplatte 6.
[0016] Nach einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung (Fig. 1, 2) geht der Wulstzenit 18 in Querrichtung
über eine konvexe Zylinderbogenfläche 17 in eine kon-
vexe, steil zur Bodenplatte 6 abfallende erste schräge
Fläche 19 über, an die sich eine zweite konvexe, schrä-
ge, etwas flacher zur Bodenplatte 6 abfallende, in letz-
tere übergehende Fläche 20 anschließt.
[0017] Der Winkel der Fläche 19 zur ebenen Oberflä-
che 10 der Bodenplatte 6 liegt vorzugsweise zwischen
50 und 70°. Zudem liegt der Winkel zwischen der Fläche
20 und der Oberfläche 10 der Bodenplatte 6 vorzugs-
weise zwischen 20 und 40°.
[0018] Um die Rillentiefe nach unten versetzt verläuft
der Rillenboden in Querrichtung zur Bodenplatte 6 wie
die Wulstoberfläche. Mithin weist der Rillenboden einen
Rillenzenit 21 auf, der in Querrichtung über eine konve-
xe Zylinderbogenfläche 22 in eine schräge, konvexe,
steil zur Bodenplatte 6 abfallende Fläche 23 übergeht,
an die sich eine weitere konvexe, schräge, etwas flacher
zur Bodenplatte 6 abfallende, in letztere übergehende
Fläche 24 anschließt.
[0019] Der Winkel der Fläche 23 zur ebenen Oberflä-
che 10 der Bodenplatte 6 liegt zwischen 50 und 70°. Au-
ßerdem liegt der Winkel zwischen der Fläche 24 und der
Oberfläche 10 der Bodenplatte 6 zwischen 20 und 40°.
[0020] Nach Fig. 1 und 2 erstrecken sich die Rillen 15
quer über den gesamten Wulst 14. Notwendig ist aber
die erfindungsgemäße Rillenausgestaltung nur auf der
Seite, auf der der Rille 15 ein Krallenarm 12 gegenüber-
liegend angeordnet ist, weil dieser Krallenarm lediglich
mit dieser Rillenhälfte zusammenwirkt.
[0021] Die Erfindung sieht vor, daß der jeweilige Kral-
lenarm 12 derart eingerollt wird, daß er mit seiner Au-
ßenfläche gegen den Wulst 14 und die Rille 15 auf sei-
ner Längsseite neben der Längsmitte 26 gedrückt wird,
wobei dazwischen ein Flachbandflachleiter 27 angeord-
net ist. Der Rollradius des Krallenarms 12 ist dabei auf
den Winkel der Schräge 19 und/oder 23 zur Bodenplatte
6 derart abgestimmt, daß beim unvermeidbaren Rück-
federn des Krallenarms 12 nach dem Crimpen und/oder
bei einer Zugwirkung auf den Flachbandflachleiter eine
Selbsthemmung des Krallenfederarms bewirkt wird.
Diese Selbsthemmung verdeutlichen die Figuren 7 und
8. Der Spitzenbereich 16 durchdringt das Basismaterial
29 des Flachbandflachleiters 27, wird vom Oberstempel
des Crimpwerkzeugs (nicht dargestellt) erfaßt und der-
art verformt, daß der Spitzenbereich 16 vorzugsweise
im Bereich der konvexen Zylinderbogenfläche 17 oder
auf den schrägen Flächen 19, 20 auf die Kupferfreiflä-
che 28 des Flachbandflachleiters 27 trifft. Dabei wird der
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Flachbandflachleiter 27 zwischen der Außenfläche des
Krallenarms 12 und der Fläche 19 (Fig. 7) und/oder der
Fläche 20 (Fig. 8) geklemmt. Die Kontaktierung erfolgt
über die Außenfläche des Krallenarms 12 und die Ober-
seite der Kupferfreifläche 28 des Flachbandflachleiters
27.
[0022] Eine weitere Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Crimpkralle (Fig. 3, 4) sieht vor, daß der Zenit
18 des Wulsts 14 mit dem Zenit 21 der Rillen 15 zusam-
menfällt. Aus dieser Raumform resultiert eine längere
Auslaufschräge 24 der Rillen 15 im Vergleich zur Aus-
laufschräge 20 des Wulsts 14. Diese Ausführungsform
stellt eine fertigungstechnische Vereinfachung dar.
[0023] Die Ausführungsform der Erfindung nach Fig.
5 sieht vor, daß die beidseitigen Außenkanten der Rillen
15 schneidenförmig ausgebildet sind und über die
Wulstoberfläche überstehen, woraus Schneiden 25 re-
sultieren. Hierdurch wird eine zusätzliche Kontaktierung
des Leiters 30 von der Unterseite ermöglicht. Die
Schneiden 25 durchdringen dabei das Basismaterial 29
und kontaktieren den Leiter 30 des Flachbandflachlei-
ters 27.
[0024] Die Ausführungsform der Erfindung nach Fig.
9 sieht vor, daß der Flachbandflachleiter 27 keine Kup-
ferfreifläche 28 besitzt. Der Spitzenbereich 16 des Kral-
lenarms 12 durchdringt die Deckschicht 31 des Flach-
bandflachleiters 27 und schabt diese ab und kontaktiert
mit seiner Außenfläche auf dem Leiter 30.
[0025] Die Erfindung schafft somit eine Selbsthem-
mung der Krallenarme im kontaktierenden Bereich nach
dem Crimpen und definierte Kontaktzonen. Außerdem
ergibt sich eine gasdichte Kontaktzone, wobei Flach-
bandflachleiter jeglicher Art kontaktiert werden können.
Es kann eine sichere Kontaktierung im Langzeitbetrieb
gewährleistet werden. Die Kontaktierung erfolgt mit
dem Auslaufbogen der Crimpkralle, der sich auf einer
Schrägen abstützt, die vom Flachleiter gebildet wird, der
auf der schrägen Fläche des Wulstes und der Rille auf-
liegt. Die Kontaktierung erfolgt über der Schrägfläche
19/23 des Wulsts und/oder der Rille, wobei insbeson-
dere die Kontaktierung auch auf der Auslaufschräge der
beiden Elemente erfolgen kann.
[0026] Zum Erreichen einer optimalen Selbsthem-
mung der Krallenarme sind die schrägen Flächen 19,
23 und/oder 20, 24 leicht konvex in Richtung auf den
Flachbandflachleiter gewölbt.

Patentansprüche

1. Crimpkralle eines elektrischen Kontaktelements
aus einem Blechstanzteil mit einer langgestreckten
Bodenplatte (6), an deren Längskanten (7, 8) min-
destens jeweils ein Krallenarm (12) angebunden ist
und die Krallenarme (12) sich diagonal gegenüber-
liegend angeordnet sind, wobei die Bodenplatte (6)
zwischen den Krallenarmen (12) einen sich in
Längsrichtung der Bodenplatte (6) erstreckenden

Wulst (14) mit Querrillen (15) aufweist und die Quer-
rillen (15) jeweils einem Krallenarm (12) gegen-
überliegend angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Rillen (15) in Richtung des jeweiligen Kral-
lenarms (12) von einem Zenitbereich (21) ausge-
hend eine konvexe Zylinderbogenfläche (22) und
im Anschluß daran eine konvexe, schräg und steil
zur Oberfläche (10) der Bodenplatte (6) abfallende
Fläche (23) aufweisen, wobei die Fläche (23) derart
ausgebildet und angeordnet ist, daß sie eine
Selbsthemmung des eingerollten Krallenarms (12)
gegen ein Öffnen des eingerollten Krallenarmbo-
gens erzeugt.

2. Crimpkralle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Winkel der Fläche (23) zur ebenen Ober-
fläche (10) der Bodenplatte (6) zwischen 50 und 70°
liegt.

3. Crimpkralle nach Anspruch 1 und/oder 2,
dadurch gekennzeichnet ,
daß sich an die Fläche (23) eine weitere konvexe,
schräge, etwas flachere, zur Bodenplatte (6) abfal-
lende Fläche (24) anschließt, die vorzugsweise der-
art ausgebildet und angeordnet ist, daß sie eben-
falls eine Selbsthemmung des eingerollten Feder-
arms (12) erzeugt.

4. Crimpkralle nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Fläche (24) in die ebene Oberfläche (10)
der Bodenplatte (6) übergeht.

5. Crimpkralle nach Anspruch 3 und/oder 4,
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Winkel zwischen der Fläche (24) und der
Oberfläche (10) der Bodenplatte (6) zwischen 20
und 40° liegt.

6. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Wulst (14) in Richtung jeweils eines Kral-
lenarms (12) von einem Zenitbereich (18) ausge-
hend eine konvexe Zylinderbogenfläche (17) und
im Anschluß daran eine konvexe, schräg und steil
zur Oberfläche (10) der Bodenplatte (6) abfallende
Fläche (19) aufweist, wobei die Fläche (19) vor-
zugsweise ebenfalls derart ausgebildet und ange-
ordnet ist, daß sie eine Selbsthemmung des einge-
rollten Krallenarms (12) gegen Öffnen des einge-
rollten Krallenarmbogens erzeugt.

7. Crimpkralle nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Winkel der Fläche (19) zur ebenen Ober-
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fläche (10) der Bodenplatte (6) zwischen 50 und 70°
liegt.

8. Crimpkralle nach Anspruch 6 und/oder 7,
dadurch gekennzeichnet ,
daß sich an die Fläche (19) eine weitere konvexe,
schräge, etwas flachere, zur Bodenplatte (6) abfal-
lende Fläche (20) anschließt, die vorzugsweise der-
art ausgebildet und angeordnet ist, daß sie eben-
falls eine Selbsthemmung des eingerollten Feder-
arms (12) erzeugt.

9. Crimpkralle nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Fläche (20) in die ebene Oberfläche (10)
der Bodenplatte (6) übergeht.

10. Crimpkralle nach Anspruch 8 und/oder 9,
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Winkel zwischen der Fläche (20) und der
Oberfläche (10) der Bodenplatte (6) zwischen 20
und 40° liegt.

11. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Schrägen der Flächen (23 und 19) den glei-
chen Winkel aufweisen.

12. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Schrägen der Flächen (24 und 20) den glei-
chen Winkel aufweisen.

13. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Zenitbereich (18) des Wulstes (14) mit dem
Zenitbereich (21) der Rillen (15) fluchtet.

14. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet ,
daß an den Längskanten (7, 8) mehrere Krallenar-
me (12) jeweils in Reihe angeordnet sind, wobei
zwischen den Krallenarmen (12) einer Reihe je-
weils eine Lücke (13) vorgesehen ist.

15. Crimpkralle nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet ,
daß einer Lücke (13) gegenüberliegend an der an-
deren Längskante jeweils ein Krallenarm (12) an-
gebunden ist.

16. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet ,

daß die Krallenarme (12) eine Zungenform aufwei-
sen und in einem abgerundeten Spitzenbereich
(16) auslaufen.

17. Crimpkralle nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Krallenarme (12) im Spitzenbereich (16)
keilförmig dünner geprägt sind mit einer zum freien
Ende hin abgeschrägten ebenen Außenfläche.

18. Crimpkralle nach Anspruch 16 und/oder 17,
dadurch gekennzeichnet ,
daß aus der etwa dreieckförmigen Zungenform der
Krallenarme (12) etwa V-förmige bis U-förmige Lük-
ken (13) resultieren, so daß die Lücken (13) in etwa
die Negativform der Krallenarme (12) aufweisen.

19. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 18,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Breite der Rillen (15) etwa der Breite des
Spitzenbereichs (16) der Krallenarme (12) ent-
spricht.

20. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet ,
daß sich die Rillen (15) quer über den gesamten
Wulst (14) erstrecken.

21. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die beidseitigen Außenkanten der Rillen (15)
schneidenförmig ausgebildet sind und über die
Wulstoberfläche überstehen, woraus Schneidkan-
ten (25) resultieren.

22. Crimpkralle nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet ,
daß die Flächen (19, 23 und/oder 20, 24) konvex in
Richtung auf den Flachbandflachleiter gewölbt
sind.
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